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indung mit den neuzeitlichen Winifchaftlichen Verhältniſſen
und wegen derſelben Eute Wirkungen zeitigen 2  0  E, die E8 in früheren,
anders gearteten Verhältniſſen nicht hervorbringen oöbnnte Gegen die ſo
gefaßte Beweisführung bringt aber der Verfaſſer kein durchſchlagende
Argument vor Die Behauptung, Cathreins Beweisführung gehe emen
Kreisgang 155 und 157), entſpricht nicht der Wirkli  El n Zirkel
chluß läge vor, wenn Cathrein argumentierte: Heute bringt das Geld allge
mein Zinſen ein, iſt alſo eine fruchttragende Sache Für die Entleihung —
etiuer 168 trugifera ann man aber ns verlangen. Alſo darf man für ein
Gelddarlehen Zins nehmen. Der Verfaſſer tr! wohl zugeben, daß ſich die
Beweisführung Cathreins nicht un emen olchen Syllogismus auflöſen läßt

ird man mit mehr oder minder Recht zweifeln können, bb die Theorie
Cathreins, owohl was ihre tatſä

ichen Vorausſetzungen als auch die wiſſen⸗
ſchaftlichen Ergebniſſe Und ihre Verwendbarkeit angeht, eine vollſtändige
und endgültige Löſung darſtellt (man önnte Jum Beiſpiel fragen, warum
V früheren Zeiten Iim Einzelfall nicht 1e  E Produktivdarlehen E ver⸗
zinſt werden dürfen, enn heute mit Hinweis auf die allgemeine Pro⸗
duktivität die allgemeine Erlaubtheit des Zinsnehmens bewieſen wird;
vergleiche die Ausführunge Landners nach Thomas auf 156 aber
den Vorwurf des Zirkelſchluſſes kann man der Theorie von der Fruchtbarkeit
des Geldes nicht

Wenn nun auch im vorſtehenden gegen die Ausführungen des Ver
faſſers einige edenken rhoben worden ſind, ſo behält das erk doch ſeinen
Wert Es wird wohl ſehr dazu dienen können, in die ſchwierige Zinsfrage
einzuführen und hat den Vorteil, einen ganz neuen Geſichtspunkt threr
Löſung gelten gemacht en

Ignatius⸗Kolleg. Valkenburg (Holland). Frz Hürth
12 Das rationalitätenprinzip Oom geſchichtlichen, politiſchen, natur⸗

rechtlichen und chriſtlichen Standpunkt. Von Dr gger
B., Rektor des Kollegiums Sarnen. (87 Sarnen 1918 Louis

Ehrli Fr —2.—
Die Schrift iſt ehr empfehlen; ſie iſt ſachlich und gründlich ge  rieben,

weniger allerding für F  achgele xrte als für die Gebildeten im allgemeinen
und bekämpft den heute landläufigen nationalen Chauvinismus. Der Ver⸗
faſſer gehört 3 den beherzten katholi  en Männern, die den Mut aben,
gegen allgemein verbreitete Tagesmeinungen aufzutreten und 5 iſt höchſte
Zeit, daß viele ſich ihm anſchließen, noch größeres Unheil von der Menſch
heit abzuwenden, QAls der Krieg mit ſeinen olgen ihr on gebracht hat
Der Verfaſſer verwirft das Nationalitätenprinzip mit Re ſeinem ganzen
mfange nach, inſofern Ce5 als ſtaatsbildend“ Pie auch als „ſtaatsfördernd“
eltend gemacht ird Zugegeben iſt allerdings, daß enn einſprachiger oder
einheitli nationaler — leichter ſich verwalten äßt Als ein aus mehreren
Nationen beſtehender Aber die Staagten ausſchließlich nach dem Grundſatz
der Nationalität ilden 3 wollen, geht eshalb nicht an, weil der Staa
nicht Nur die gemeinſchaftliche Intereſſen ſeiner Bürger, die dus der
Gemeinſamkeit der Nationalität ergeben, 3 wpahren und fördern hat,
ondern auch noch viele andere rechtlicher, wirtſcha

icher, religiöſer, Itu
reller u. ſ Natur, die Uunter Umſtänden mm Vereine mit Angehörigen einer
oder mehrerer anderer Nationen ich leichter, icherer und umfaſſender eL
reichen laſſen als mit den Angehörigen einer einzigen Nation. Udem iſt
das Prinzip auch ganz undurchführbar Das bH eines gemiſchtſprachigen
Staates ördern wollen durch Verſchmelzung der verſchiedenen Nationen
in eine einzige, widerſpri dem Naturrecht.

iſt bedauern, daß die gegenwärtige Papierknappheit dem
erfaſſer unmögli gemacht hat, un manche Einzelerörterungen ſich einzu⸗
laſſen und au von Angabe der vielen Zitate, die ſich in der Schrift
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finden, abzuſtehen. Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegennde der Schrift finden, ollten wegbleiben In enner zweiten Auflage, die
der Schrift ＋ wünſchen iſt, ſich wohl auch die Enzyklika T  &  Cb8 XIII an
den öhmiſchen Epiſkopat vom Auguſt 1901 (Acta ganctae Sedis, Bod 34,321 ff.) recht gut verwerten; teſelbe hat bisher viel 8 wenig Beachtunggefunden.

unsbru Joſ Biederlack
13) Sozi aldemokratie und Chriſtentum bder Darf Eeln Katholik—
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finden, abouſtehen Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegen

Ende der Schrift finden, ſollten wegbleiben. In einer zweiten Auflage, die

der Schrift zu wünſchen iſt, ließe ſich wohl auch die Enzyklika Leos XIII. an

den böhmiſchen Epiſkopat vom 20. Auguſt 1901 (Keta sanctae Sedis, Bd. 34,

S. 321 ff.) recht gut verwerten; dieſelbe hat bisher viel zu wenig Beachtung

gefunden.

Innsbruck.

Joſ. Biederlack S. J.

13) Sozialdemokratie und Chriſtentum oder Darf ein Katholik

„Sozialdemokrat ſein? Von Viktor Cathreéin 8. J. 8e (34 S.)

Freiburg 1919, Herderſche Verlagshandlung. 90 Pf.

Der beſte Kenner des Sozialismus in allen Ländern, P. Cathrein,

zeigt in dieſer kleinen Broſchüre in klarer und echt volkstümlicher Weiſe den

traſſen Gegenſatz zwiſchen Chriſtentum und So

zialdemokratie. Das Schrift⸗

chen verdient eine wahre Maſſenverbreitung.

Linz.

UDr Kopler.

14) Dr Ulrich Stutz, Der Geiſt des Codex juris canoniei. Eine

Einführung in das auf Geheiß Papſt Pius' X. verfaßte und von Papſt

Benedikt XV. erlaſſene Geſetzbuch der katholiſchen Kirche. (Xu. 366 S.)

92 u. 93 der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen.“ Stuttgart (Enke) 1918.

Unter den vielen Schriften, die bisher über den Codex juris canonici

erſchienen ſind, iſt vorſtehend bezeichnete die umfangreichſte. Stutz will

eine Einführung in das neue Geſetzbuch bieten und bemüht ſich daher den

Geiſt uns zu zeigen, der durch „die wohlüberlegte, veife Arbeit“ (S. 47) des

Kodex weht. Fürwahr, eine dankenswerte und auch nicht allzu leichte Auf⸗

gabe, denn es kann vorkommen, daß man meint, den wahren Geiſt zu ſehen

und in Wirklichkeit iſt es doch nur Schein. Das vorliegende Werk zerfällt

in folgende neun Kapitel: 1. Der Kodex, ſeine Entſtehung, ſein Inhalt und

ſeine Bedeutung im allgemeinen. 2. Neues im Kodex.

Der Kodex und

die Andersgläubigen. 4. Der Kodex und der Staat. 5. Die Berückſichtigung

der anläßlich des Vatikaniſchen Konzils geäußerten Wünſche. 6. Der Kodex

und die kirchliche Rechtsgeſchichte. Verhältnis zum bisherigen Recht. 7. Bürger⸗

lichrechtliche Einſchläge. 8. Primat und Epiſkopat. 9. Der Generalvikar.

Wie man ſieht, hängen dieſe Kapitel nur loſe zuſammen, was ſich wohl daraus

zum Teile erklärt, daß mehrere nur weitere Ausarbeitungen früher von

Stutz erſchienener Artikel oder Vorträge ſind. Das Werk macht einen ſehr

wohltuenden Eindruck durch ſeinen ruhigen, objektiven Ton, wie man

ihn ſelten findet, wenn proteſtantiſche Auktoren über katholiſche

Sachen

ſchreiben. Was der Verfaſſer in der Einleitung (S. X) ſagt, hat er⸗

auch aus⸗

geführt: „Geſchrieben iſt das Buch in ganz derſelben Denkweiſe, die bisher

in meinen kirchenrechtswiſſenſchaftlichen Arbeiten gewaltet hat, niemand

zu Lieb und zu Leid, in voller Unabhängigkeit nach allen Seiten hin, einzig

und allein im Dienſte der Wahrheit und ihrer wiſſenſchaftlichen Erforſchung.“

Man muß Stutz Unvoreingenommenheit gegen katholiſche Auffaſſungen

zuerkennen, was keineswegs von anderen proteſtantiſ

chen Kirchenrechts⸗

ſchriftſtellern geſagt werden kann, zum Beiſ

piel von Hinſchius und zumal

nicht von E. Friedberg. Es hat mich lebhaft

gefreut, daß Stutz an verſchiedenen

Stellen mit E. Friedberg Abrechnung hält

(beſonders S. 17 und S. 60) und

deſſen maßloſe Selb

ſtüberhebung geißelt. Vor einigen Jahren habe ich in

Friedbergs Kirchenr

echt das Kapitel über Ordensrecht geleſen und allein

in dieſem Kapitel über 30 Irrtümer oder Unkorrektheiten gefunden. Und

—

dabei meinte dieſer

Friedberg, mit ihm würde die deutſche Kirchenrechts⸗

wiſſenſchaft ausſt

erben

„ſo daß man künftig genötigt ſei, an den italieniſchen

Univerſitäten bei ſein

en

(Friedbergs) Schülern ſich die notwendige Aus⸗

bildung zu holen. (S. 17

„Anm. 2.) Trotzdem

fand E. W 0 in

katholiſchen . große Verehrer!Sozialdemokrat ſein? Von Viktor Cathreéin 8 (34

Freiburg 1919, Herderſche Verlagshandlung.
Der Kenner des Sozialismus in aAllen Ländern, Cathrein,zeigt Iun dieſer leinen Broſchüre in klarer un echt volkstümlicher Weiſe den

raſſen egenſatz zwiſchen Chriſtentum und Sozialdemokratie. Das Schriftchen verdient eine ahre Maſſenverbreitung.
Linz Dr Kopler

14 Dr Urich Stutz, Der eiſ e63 quris Canoniei. Eine
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Unter den vielen Schriften, die bisher über den OCodex juris canoniei
erſchienen ſind, iſt vorſtehend bezeichnete die umfangreichſte. Stutz will
eine Einführung un das eſetzbu teten und emüht ſich daher den
EL eigen, der ur „die wohlüberlegte, reife Arbeit“ (S 47 des
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